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Leitung des Ministeriums

§ 3
(1) Der Minister leitet das Ministerium gemäß Artikel 98 

der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 7. Oktober 1949 (GBl. S. 5) und § 6 Abs. 1 des Geset
zes vom 16. November 1954 über den Ministerrat der 
Deutschen Demokratischen Republik. Er ist für die ge
samte Tätigkeit des Ministeriums für Handel und Versor
gung sowie der ihm unterstellten Betriebe und Institutio
nen gegenüber der Volkskammer und dem Ministerrat ver
antwortlich und rechenschaftspflichtig.

(2) Der Minister für Handel und Versorgung entscheidet 
über alle grundsätzlichen Fragen, welche den Volkswirt
schaftsplan und den Haushaltsplan sowie die Struktur, 
den Stellenplan, den Arbeitsverteilungsplan und den Ar
beitsplan des Ministeriums betreffen.

(3) Der Minister erläßt die Statuten der dem Ministe
rium unterstellten Institutionen.

(4) Der Minister ist für die Kaderpolitik im Ministerium 
verantwortlich. Er beruft und entläßt die leitenden Mitar
beiter des Ministeriums für Handel und Versorgung und 
der dem Ministerium unterstellten Institutionen, soweit 
nicht auf Grund gesetzlicher Bestimmungen der Minister
rat zuständig ist.

(5) Der Minister entscheidet über die Einbringung von 
Vorlagen in den Ministerrat der Deutschen Demokra
tischen Republik.

(6) Auf Grund und in Durchführung der Gesetze der 
Volkskammer sowie der Verordnungen und Beschlüsse des 
Ministerrates erläßt der Minister Durchführungsbestim-
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